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II. Landesarbeitsgericht München Urteil vom 28. Februar 1991 - 6 Sa 473/90 - ___
Für die Amtliche Sammlung: Nein Für die Fachpresse : Ja Für das Bundesarchiv : Nein N|
Entscheidungsstichwort:

Personalrat/Freizeitausgleich/Ausschlußfrist

Gesetz: BPersVG § 46 Abs. 2 Satz 2? BAT § 70 Abs. 1 

Leitsatz:
Der Anspruch des Personalratsmitglieds auf Freizeitausgleich nach § 46 Abs. 2 Satz 2 BPersVG fällt unter die Ausschluß­frist des § 70 Abs. 1 BAT.
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7 AZR 201/91
6 Sa 473/90 München Im Namen des Volkes!
Verkündet am 
26. Februar 1992 Urteil
Höhmann,
Reg.-OberSekretärin
als Urkundsbeamter In Sachen
der Geschäftsstelle

pp.

hat der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 26. Februar 1992 durch den Vor­
sitzenden Richter Dr. Seidensticker, die Richter Dr. Steck-
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han und Schliemann sowie die ehrenamtlichen Richter Ruppert 
und Metzinger für Recht erkannt:

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des 
Landesarbeitsgerichts München vom 28. Februar 
1991 - 6 Sa 473/90 - wird auf Kosten des Klägers 
zurückgewiesen.

V o n  R e c h t s  w e g e n  !

T a t b e s t a n d :

Der Kläger ist seit 1. Juli 1978 Arbeitnehmer bei der Bun­
deswehr und wird seit 1. April 1987 als Wachschichtführer im An­
gestelltenverhältnis beschäftigt. Für das Arbeitsverhältnis gilt 
kraft Tarifbindung der BAT.

Von 1985 bis April 1988 war der Kläger Mitglied des Perso­
nalrats seiner Dienststelle. Er arbeitete im 24-Stunden-Schicht- 
dienst. Dadurch fiel jede zweite Sitzung des Personalrats auf 
einen arbeitsfreien Tag des Klägers, so daß dieser zwischen dem 
8. Januar 1987 und dem 14. Januar 1988 insgesamt 64 stunden Per­
sonalratstätigkeit außerhalb seiner regelmäßigen Arbeitszeit ver­
richtete. Mit Schreiben vom 18. Juni 1989 machte der Kläger daher 
gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Freizeitausgleich für 
64 Stunden geltend. Der Beklagte lehnte mit Schreiben vom 24. Ju­
li 1989 den Anspruch ab, weil er verspätet geltend gemacht worden 
sei.

Der Kläger hat am 27. Dezember 1989 die vorliegende Klage 
erhoben und beantragt,
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die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Freizeit­ausgleich für 64 Stunden zu gewähren.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, sie ver­
teidigt sich lediglich damit, daß der Anspruch gemäß § 70 BAT 
verfallen sei, weil er nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
seiner Fälligkeit geltend gemacht worden sei. Demgegenüber meint 
der Kläger, sein Anspruch auf Freizeitausgleich werde von dieser 
Vorschrift nicht erfaßt, weil er nicht auf dem Arbeitsverhältnis, 
sondern allein auf der geleisteten Personalratstätigkeit beruhe.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen; das Landesar­
beitsgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit 
seiner Revision verfolgt der Kläger sein Klageziel weiter. Die 
Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

E n t s c h e i d u n q s q r ü n d e  :

Die Revision ist unbegründet. Denn der gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 2 BPersVG unstreitig entstandene Klageanspruch ist, wie be­
reits die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben, gemäß § 70 
Abs. 1 BAT erloschen.

I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist der beschrittene 
Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen im Urteilsverfahren 
gegeben.
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1. Der Senat hat für den vorliegenden Rechtsstreit die Zuläs­
sigkeit des Rechtswegs und der gewählten Verfahrensart noch 
selbst zu prüfen. Denn die Änderungen durch das Gesetz zur Neure­
gelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vom 17. Dezember 
1990 (BGBl. I, 2809), nach denen das Rechtsmittelgericht die Zu­
lässigkeit des Rechtswegs und der beschrittenen Verfahrensart 
nicht mehr prüft, finden in Fällen, in denen der erste Rechtszug 
vor dem 1. Januar 1991 abgeschlossen war, noch keine Anwendung 
(vgl. BAG Urteil vom 24. Juli 1991 - 7 AZR 61/90 -, n.v.; BGH Ur­
teile vom 28. Februar 1991 - III ZR 49/90 - NVwZ 1991, 606 und
- III ZR 53/90 - NJW 1991, 1686).

2. Die Vorinstanzen haben zutreffend erkannt, daß über den An­
spruch des Klägers im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren zu 
entscheiden ist, weil der Streitgegenstand eine bürgerliche 
Rechtsstreitigkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus dem 
Arbeitsverhältnis betrifft (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 a, Abs. 5 ArbGG). 
.Streitgegenstand ist, ob die Beklagte den Kläger im Umfang von 64 
Arbeitsstunden von seiner noch geschuldeten Arbeitsleistung frei­
zustellen hat. Vom Streitgegenstand her geht es daher nicht um 
Personalratstätigkeit, sondern allein um den Umfang der Arbeits­
pflicht des Klägers. Dementsprechend hat der Senat über Ansprüche 
von Betriebsratsmitgliedern auf Freizeitausgleich nach der ent­
sprechenden Vorschrift des § 37 Abs. 3 BetrVG auch stets im Ur­
teilsverfahren entschieden (vgl. z.B. BAG-Urteile vom 15. Februar 
1989 - 7 AZR 193/88 - AP Nr. 70 zu § 37 BetrVG 1972 und vom
27. Juni 1990 - 7 AZR 292/89 - EzA § 37 BetrVG 1972 Nr. 104).
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II. Die Klage ist jedoch unbegründet, weil der Kläger den Klage­
anspruch nicht gern. § 70 Abs. 1 BAT rechtzeitig geltend gemacht 
hat. Nach dieser Vorschrift verfallen Ansprüche aus dem Arbeits­
verhältnis, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlußfrist von 
sechs Monaten nach Fälligkeit vom Angestellten oder vom Arbeit­
geber schriftlich geltend gemacht werden.

1. Der Klageanspruch ist ein Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis 
im Sinne dieser Vorschrift.

a) Das Landesarbeitsgericht hat zur Begründung seiner Auffas­
sung, bei dem Anspruch auf Dienstbefreiung nach § 46 Abs. 2 
Satz 2 BPersVG handele es sich um einen "Anspruch aus dem Ar- 
beitsverhältnis" im Sinne des § 70 Abs. 1 BAT, im wesentlichen 
ausgeführt: Bei der Auslegung einer tariflichen Ausschlußfrist 
sei ihr Zweck zu beachten. Ziel tariflicher Ausschlußfristen sei 
es, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu schaffen. Die Rechts­
klarheit werde durch die Wirkung des Erlöschens des Anspruchs 
herbeigeführt. Insbesondere solle der Schuldner Klarheit haben, 
ob aus bestimmten in der Vergangenheit liegenden Zeiträumen noch 
Ansprüche gegen ihn gestellt werden. Der Begriff der Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis in § 70 Abs. 1 BAT sei eher weit ge­
faßt. Es komme deshalb auch nicht auf die konkrete materiell­
rechtliche Anspruchsgrundlage an, sondern darauf, ob der Ent­
stehungsbereich des Anspruchs im Arbeitsverhältnis liege. Im vor­
liegenden Falle handele es sich um einen Anspruch, der die 
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag selbst berühre. Der Anspruch auf
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Dienstbefreiung sei deshalb ein solcher aus dem Arbeitsverhältnis 
und kein aus dem Personalratsamt abgeleiteter Anspruch, wie dies 
beim Aufwendungsersatz der Fall sei.

b) Dieser Würdigung schließt sich der Senat an. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. z.B. BAGE 43,
339 = AP Nr. 37 zu § 611 BGB Ärzte, Gehaltsansprüche; Urteil vom 
12. Januar 1988 - 1 AZR 219/86 - AP Nr. 90 zu Art. 9 GG Arbeits­
kampf) erfaßt die Tarifvorschrift des § 70 Abs. 1 BAT alle An­
sprüche, die die Arbeitsvertragsparteien aufgrund ihrer durch den 
Arbeitsvertrag begründeten Rechtsstellung gegeneinander haben. 
Dabei kommt es nicht auf die materiell-rechtliehe Anspruchsgrund­
lage, sondern auf den Entstehungsberejch des Anspruchs an (vgl. 
z.B. BAG Urteile vom 28. Februar 1979 - 5 AZR 728/77 - und vom
11. Juni 1980 - 4 AZR 443/78 - AP Nr. 6 und 7 zu § 70 BAT). Ent­
scheidend für die Einbeziehung eines Anspruchs in die tarifliche 
Ausschlußklausel ist die enge Verknüpfung eines Lebensvorgangs 
mit dem Arbeitsverhältnis, denn nach dem maßgeblichen Zweck einer 
derartigen Ausschlußklausel soll über die Ansprüche der Arbeits­
vertragsparteien innerhalb eines Zeitraums, in dem alles noch 
übersehbar und deshalb ohne besondere Schwierigkeiten zu bereini­
gen ist, Klarheit geschaffen werden und Gewißheit darüber eintre- 
ten, mit welchen Ansprüchen die jeweilige Gegenseite noch zu 
rechnen hat (vgl. z.B. BAG Urteil vom 26. April 1978 - 5 AZR 
62/77 - AP Nr. 64 zu § 4 TVG Ausschlußfristen; BAG Urteil vom
12. Dezember 1979 - 5 AZR 1056/77 - AP Nr. 4 zu § 611 BGB Ausbil­
dungsbeihilfe) .
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Nach diesen Grundsätzen wird der Klageanspruch, obwohl er 
seine materiell-rechtliche Grundlage in § 46 Abs. 2 Satz 2 
BPersVG findet, von der Ausschlußklausel des § 70 Abs. 1 BAT er­
faßt, weil es der Sache nach um den Umfang der zwischen den Par­
teien bestehenden arbeitsvertraglichen Hauptpflichten, hier der 
Arbeitsleistungspflicht des Klägers, geht. Der vom Kläger geltend 
gemachte Freizeitausgleich betrifft unmittelbar die Frage, inwie­
weit der Kläger noch seine arbeitsvertragliche Arbeitsleistung 
schuldet. Gerade in der alsbaldigen Klarstellung derartiger 
Pflichten liegt, wie dargestellt, der Zweck des § 70 Abs. 1 BAT.

Demgegenüber kann der Hinweis der Revision auf den Beschluß 
des Bundesarbeitsgerichts vom 30. Januar 1973 (- 1 ABR 1/73 - AP 
Nr. 3 zu § 40 BetrVG 1972) nicht durchgreifen. In dieser Ent­
scheidung ging es um Aufwendungen eines Betriebsratsmitglieds, 
die im Hinblick auf sein Betriebsratsamt erforderlich waren und 
für die der Arbeitgeber daher gern. § 40 Abs. 1 BetrVG ersatz­
pflichtig war. Derartige betriebsverfassungs- bzw. personalver­
tretungsrechtliche Kostenersatzansprüche stehen in der Tat nicht 
in einem so engen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, daß 
ihre Einbeziehung in die Vorschrift des § 70 Abs. 1 BAT gerecht­
fertigt wäre. Der vorliegende Klageanspruch, der sich unmittelbar 
auf den Umfang der arbeitsvertraglichen Arbeitspflicht auswirkt, 
kann hiermit jedoch nicht verglichen werden.

2. Dem Landesarbeitsgericht ist auch darin zu folgen, daß der 
Kläger die Sechs-Monats-Frist des § 70 Abs. 1 BAT zwischen Fäl­
ligkeit und Geltendmachung des Klageanspruchs nicht eingehalten
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hat. Dabei bedarf es im Entscheidungsfalle keiner grundsätzlichen 
Stellungnahme des Senats zur Frage, ob, wie das Landesarbeitsge­
richt meint, der Anspruch auf Arbeitsbefreiung nach § 46 Abs. 2 
Satz 2 BPersVG jeweils bereits fällig wird, sobald das Personal­
ratsmitglied über seine regelmäßig festgelegte Arbeitszeit hinaus 
durch Personalratstätigkeit beansprucht wurde, oder ob insoweit 
auf die den § 37 Abs. 3 BetrVG bzw. § 17 Abs. 5 Satz 1 BAT zu­
grundeliegenden Rechtsgedanken zurückzugreifen ist. Denn in jedem 
Falle waren die zwischen dem 8. Januar 1987 und dem 14. Januar 
1988 entstandenen Freizeitausgleichsansprüche des Klägers schon 
weit länger als sechs Monate fällig, als der Kläger sie erstmals 
am 18. Juni 1989 gegenüber der Beklagten schriftlich geltend 
machte.

Dr. Seidensticker Schliemann Dr. Steckhan
Ruppert Metzinger
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